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Gemeindeverwaltung 
H a u p t s t r a s s e  1 0 7  

P o s t f a c h  1 8  
4 4 1 7  Z i e f e n
T e l e f o n  0 6 1  9 3 5  9 5  9 5  
F a x  0 6 1  9 3 5  9 5  9 6  

s e k r e t a r i a t @ z i e f e n . c h  
w w w . z i e f e n . c h  

 

Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg  Tel. 061 935 95 92  
lars.silfverberg@ziefen.ch 

Finanzen 
Sonja Mühlethaler Tel. 061 935 95 91 
sonja.muehlethaler@ziefen.ch 

Einwohnerdienste 
Lukas Baumgartner Tel. 061 935 95 90 
lukas.baumgartner@ziefen.ch 

Kauffrau in Ausbildung 

Patrice Pfister  Tel. 061 935 95 95 
patrice.pfister@ziefen.ch 

 

Schalterstunden der Verwaltung 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten  
nach Vereinbarung.  
� Achtung ausserordentliche  
Öffnungszeiten gemäss Seite 1 oben 
 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung  

mit Gemeindepräsidentin 
Cornelia Rudin  Tel. 061 931 26 09 

 
Impressum 
Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum 
16.08.2017, 12.00 Uhr / 25.08.2017 
E-Mail Adresse für Inserate 

redaktion@ziefen.ch 
 

 
1 Seite   CHF 120.00   
1/2 Seite  CHF   60.00   
1/4 Seite  CHF   30.00   

Jeder Mensch hat das Recht, in dem Masse eingebildet zu sein, wie er es zu nichts ge-

bracht hat. Leo Tolstoi  (1828- 1910) 

 

Sonnige Aussicht vom Rebberg Ziefen Richtung Wasserfallengebiet  

Rääbhüsli und dessen Rosenpracht. (Fotos: Beat Thommen) 



 

 

 
Finanzausgleich 2017 
Die Gemeinden werden mit Auszug Nr. 0931 aus 
dem Protokoll des Regierungsrates vom 
27. Juni 2017 über den Finanzausgleich 2017 infor-
miert. Für Ziefen wurde der Finanzausgleich für das 
Jahr 2017 mit CHF 1‘675‘200.00 budgetiert, der 
effektive Finanzausgleich beträgt nun 
CHF 1‘719‘209.00 (2016: 1‘619‘633.00) d.h. ein Plus 
von CHF 44‘009.00 gegenüber dem Budget. Weite-
re Details zum Finanzausgleich erhalten Sie in die-
sem Mitteilungsblatt. 
 
Delegation von Gemeinderat Meinrad Reichlin in 
die Arbeitsgruppe Region "Liestal Frenkentäler plus" 
Nach dem das Projekt Testplanung und Modellvor-
haben Zukunft Frenkentäler abgeschlossen ist, 
wollen die angeschlossenen Gemeinden die regio-
nale Zusammenarbeit institutionalisieren und ver-
bindlich regeln, damit die regionale Zusammenar-
beit gestärkt und möglichst verbindlich geregelt 
wird. Dies wurde von den Mitwirkenden sowohl in 
der Zukunftskonferenz vom 12.11.2016 wie auch in 
der Ergebniskonferenz vom 18. Februar gefordert. 
Für die Evaluation und Aufbau einer Nachfolgeor-
ganisation soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt wer-
den. In dieser Arbeitsgruppe nimmt je ein Gemein-
deratsmitglied jeder beteiligten Gemeinde im 
Projektperimeter Einsitz. Die Gemeinden sind aufge-
fordert, je eine Vertretung zu nennen. Der Gemein-
derat hat für diese Aufgabe Meinrad Reichlin dele-
giert. 
 
Kündigung Vereinbarung Tagespikett zwischen der 
Feuerwehr Wildenstein und der Feuerwehr Arbolds-
wil Titterten. 
Die Verbundsgemeinden der Feuerwehr Wilden-
stein haben beschlossen, die Vereinbarung zwi-
schen der Feuerwehr Wildenstein und der Feuer-
wehr Arboldswil-Titterten betreffend Tagespikett 
vom 1. Februar 2013 unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von 6 Monaten per 31. Dezember 2017 zu 
kündigen. 
 
Genehmigung Routenwahl BLKB Baselbieter Bike 
Challenge 2017 
Am Samstag 19. August findet die diesjährige Ba-
selbieter Bike Challenge statt. Gemäss § 10 kWaG / 
§ 11 WaG BS ist das Radfahren auf LKW- oder PW-
befahrbaren Waldstrassen erlaubt, im übrigen 
Waldareal jedoch verboten. Ausnahmen können, 
zur Schliessung von Radrouten, mit dem Einver-
ständnis des Grundeigentümers und unter Anhö-
rung des Revierförsters durch den jeweiligen Ge-
meinderat örtlich begrenzt erlaubt werden. Das 
Amt für Wald beider Basel hat die Gemeinde Ziefen  

 
gebeten Stellung zu nehmen. Der Revierförster 
wurde direkt informiert. In Ziefen sind keine Ab-
schnitte abseits der LKW- und PW-befahrbaren 
Strassen betroffen. Der Gemeinderat hat keine 
Vorbehalte gegen den vom Organisationskomitee 
vorgeschlagenen Routenverlauf. 
 
Texaid bedankt sich 
Gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Contex 
sammelt Texaid schweizweit Kleidungstücke. Im 
Jahr 2016 kam vom Kanton Basel-Landschaft insge-
samt 1‘595‘299 kg zusammen mit einer karitativen 
Vergütung von CHF 317‘464.50. Allein von Ziefen 
rund 10‘322 kg mit einer Vergütung von 
CHF 2‘054.10. Texaid bedankt sich an dieser Stelle 
bei allen Einwohner und Einwohnerinnen für die 
Kleiderabgabe. 
 
Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
Wir möchten Sie an dieser Stelle wieder einmal 
darauf aufmerksam machen, dass Besuche bei uns 
auf der Gemeindeverwaltung selbstverständlich 
auch ausserhalb der ordentlichen Schalterstunden 
möglich sind. Sie dürfen unter � 061 935 95 95 
einen Termin mit uns vereinbaren, wir sind gerne für 
Sie da. 
 
Achtung – junge Rehe, Hasen und Vögel 
Gemäss § 3 des Reglements über die Hundehal-
tung dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt laufen 
gelassen werden. Die HundehalterInnen haben 
dafür zu sorgen, dass weder Kulturland beeinträch-
tigt wird, noch die Anliegen des Wildschutzes ver-
letzt werden. Während der Hauptsetz- und Brutzeit 
(April-Juli) sind alle Hunde im Wald und an Wald-
säumen an der Leine zu führen. 
 
Waldbrandgefahr – Kantonaler Kriesenstab 
Der Kantonale Krisenstab hat eine Lagekarte auf-
bereitet auf welcher ersichtlich ist, welche Ge-
meinden ein lokales Feuerverbot ausgesprochen 
haben. Diese finden Sie unter www.kks.bl.ch. 
Eine Übersicht der Waldbrandgefahr der ganzen 
Schweiz finden Sie unter www.waldbrandgefahr.ch.  
 
Studie zu sep. Sammlungen von Kunststoffabfällen. 
Im Auftrag des  Bundesamtes für Umwelt BAFU, 
acht Kantonen und verschiedenen Verbänden 
wurde der Umweltnutzen und die Kosten von 
Sammlungen und Verwertungen von Kunststoffen 
aus Haushaltungen untersucht. Die Medienmittei-
lung folgt in der nächsten Ausgabe. Den gesamten 
Kurzbericht kann auf der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden.  

 

 Schalterstunden Sommerferien 
  

 Die Gemeindeverwaltung ist vom 3. Juli bis und mit 13. August 2017 
  

 nur am Vormittag von 09.00 bis 11.30 Uhr geöffnet.  
 Am 31. Juli bleibt die Verwaltung den ganzen Tag geschlossen. 
  

 (ausserhalb dieser Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung) 

 



 

 

Details Finanzausgleich 2017 

Gesetzliche Grundlagen 
Gemäss § 134 der Kantonsverfassung vom 17. Mai 1984 stellt der Kanton den Finanzausgleich unter den 
Gemeinden sicher. Mit dem Finanzausgleich sollen ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung sowie 
in den Leistungen der Gemeinden erreicht werden. Der Finanzausgleich wird im Finanzausgleichsgesetz 
(FAG, SGS 185) und der dazugehörigen Finanzausgleichsverord-nung (FAV, SGS 185.11) geregelt. 

Ressourcenausgleich 
Beim Ressourcenausgleich leisten Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft über dem Ausgleichsniveau 
liegt (Gebergemeinden), Beiträge an Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft unter dem Ausgleichsni-
veau liegt (Empfängergemeinden). Die Steuerkraft einer Einwohnergemeinde ist der Steuerertrag natürli-
cher und juristischer Personen bei durchschnittlichem (fiktivem) Steuerfuss und -satz pro Einwohner. Die Hö-
he des Beitrags pro Einwohner einer Empfängergemeinde entspricht der Differenz ihrer Steuerkraft zum 
Ausgleichsniveau. Vorbehalten bleibt eine allfällige Kürzung dieses Betrags falls die hypothetische Ab-
schöpfung bei den Gebergemeinden über 17% ihrer Steuerkraft betragen würde. Die Gebergemeinden 
bezahlen 15% ihrer Steuerkraft, jedoch maximal 60% der Differenz zwischen dem Ausgleichsniveau und ihrer 
Steuerkraft. 

Steuerkraft 
Die Steuerkraft einer Gemeinde wird aufgrund der Steuererträge, des Steuerfusses, der Steuersätze und der 
mittleren Wohnbevölkerung des dem Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Rechnungsjahres ermittelt 
(§ 6 Abs. 1 und 5 FAV). Für die Steuerkraft 2017 ist die Datengrundlage das Kalenderjahr 2016. Seit dem Jahr 
2010 haben die Gemeinden die Möglichkeit, die Ertragssteuer an die Kapitalsteuer anzurechnen (§ 62 Abs. 
2 Steuergesetz; SGS 331). Wenn eine Gemeinde von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, dann korrespon-
diert der Kapitalsteuerertrag nicht mehr mit dem Kapitalsteuersatz. Die Steuerkraft kann somit nicht mehr 
ausschliesslich anhand der Steuererträge in den Gemeinderechnungen berechnet werden, sondern die 
entgangenen Kapitalsteuern müssen zurückgerechnet werden (§ 6 Abs. 6 FAV). 

Lastenabgeltungen 
Als Lastenabgeltung „Bildung - Schülerzahl“ wird pro gewichtetem Schüler über dem kantonalen Mittelwert 
von 86.0  gewichteten Schülern pro 1000 Einwohner ein Betrag von 6592,80 Franken ausgerichtet. 

Als Lastenabgeltung „Bildung - Bevölkerungsdichte und geographische Lage“ werden zwei Teilbeträge 
ausgerichtet. Einer richtet sich nach der Einwohnerzahl, der andere nach der Gesamtfläche der Gemein-
de. Pro Indexpunkt und Einwohner werden 127,39 Franken und pro Indexpunkt und Gesamtfläche werden 
160,24 Franken ausgerichtet. 

Als Lastenabgeltung „Sozialhilfe“ wird pro Indexpunkt über dem kantonalen Mittelwert von 110.4 Index-
punkten ein Betrag von 17,60 Franken pro Einwohner ausgerichtet. 

Als Lastenabgeltung „ Nicht-Siedlungsfläche“ wird pro Hektare über dem kantonalen Mittelwert von 81,9 
Hektaren Nicht-Siedlungsfläche pro 100 Hektaren Gesamtfläche ein Betrag von 827.55 Franken ausgerich-
tet. 

Übergangsbeiträge 
Die Differenzbeträge zwischen dem neuen und dem alten Finanzausgleichsystem basierend auf den Fi-
nanzausgleichsjahren 2010 bis 2014 sind in der Verordnung festgelegt (§ 16 FAV). Im Jahr 2017 erhalten die 
Gemeinden Übergangsbeiträge in der Höhe von 60 % dieser Differenzbeträge. Es werden 5‘901‘718 Fran-
ken ausgerichtet. 

Finanzierung des Ausgleichsfonds 
Der Regierungsrat legt die jährliche Pro-Kopf-Einlage in den Ausgleichsfonds fest. Diese darf maximal 30 
Franken pro Einwohner betragen. Das Fondsvermögen belief sich per 1. Januar 2017 auf 21'325'935 Fran-
ken. Für die Übergangsbeiträge werden 5‘901‘718 Franken benötigt und für die Härtebeiträge eine bis drei 
Mio. Franken. Aus dem Ressourcenausgleichs fliessen 34‘062‘969 Franken in den Ausgleichsfonds. Per Ende 
2017 werden somit rund 48 Mio Franken im Ausgleichsfonds sein. Damit ist die Reserve genügend hoch. Eine 
Pro-Kopf-Einlage ist somit nicht notwendig. 

Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen 
Gemäss Staatsrechnung 2016 und der Abrechnung der Sozialversicherungsanstalt wurden im Kanton Basel-
Landschaft im Jahr 2016 204‘414‘418 Franken Ergänzungsleistungen (EL) ausgerichtet. Davon gingen 
81‘075‘825 an AHV-Rentner, welche in einem Pflegeheim lebten. Der Bund leistete daran 2‘837‘654 Franken 
(5/8 der so genannten Existenzsicherung). Der Kanton bezahlt die restlichen 3/8 der Existenzsicherung, somit 
1‘702‘592 Franken. Zudem bezahlte der Kanton die Kosten für diejenigen AHV-Rentner, welche bereits vor 
ihrem AHV-Alter EL zur Invalidenversicherung bezogen haben. Dies ent-spricht 14,44 % der verbleibenden 
Kosten, somit 11‘051‘738 Franken. Die restlichen EL für AHV-Rentner im Heim von 65‘483‘841 Franken tragen 
die Gemeinden. Bei einer mittleren Wohnbevölkerung von 285‘765 Personen im Jahr 2016 entspricht dies 
einem Beitrag von 229,15 Franken pro Einwohner. 



 

 

Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung 
Die Kompensationsleistung «Realschulbautenübernahme» und «Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde» 
der Gemeinden an den Kanton von 7‘550‘000 Franken ergibt bei einer mittleren Wohnbevölkerung von 
285‘765 Personen im Jahr 2016 einen Beitrag von 26,42 Franken pro Einwohner. 

Die Kompensationsleistung «6. Primarschuljahr» des Kantons an die Gemeinden von 34'890'000 Franken 
ergibt bei 15‘916 Primarschülern per 1. November 2016 einen Beitrag von 2192,13 Franken pro Primarschü-
ler. 

Die Kompensationsleistung «Ergänzungsleistungen» des Kantons an die Gemeinden von 14'300'000 Franken 
ergibt bei einer mittleren Wohnbevölkerung von 285‘765 Personen im Jahr 2016 einen Beitrag von 50,04 
Franken pro Einwohner. 

 

Finanzausgleich 2017 Ziefen 
Die Zahlen präsentieren sich wie folgt: 

Ressourcenausgleich CHF 1'303‘288.00 

Lastenabgeltungen CHF 387‘008.00 
- Bildung I Schülerzahl CHF 233‘425.00 
- Bildung II Weite CHF 95‘116.00 
- Sozialhilfe  CHF 0.00 
- Nicht-Siedlungsfläche CHF 58'467.00 
 
Zwischentotal   CHF 1‘690‘296.00 

./. Kosten Spitalbeschulung   CHF 817.00 

./. Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen  CHF 354‘958.00 

./. Gemeindeanteil Realschulbauten und KESB  CHF 40‘925.00 

+  Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung  CHF 425‘613.00 

Gesamttotal    CHF 1'719‘209.00 

 
Quelle: Protokoll des Regierungsrates vom 27. Juni 2017 über den Finanzausgleich 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcher Arzt hat Dienst? 
Rufen Sie zuerst Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt über die Praxisnummer an.  
Falls sie/er nicht erreichbar ist, können Sie über die medizinische Notrufzentrale Basel, Telefon 
061 261 15 15, mit dem Notarzt verbunden werden.  
 
Sie erhalten über diese Auskunftsstelle auch die Nummer des Notfall-Zahnarztes 
und der Notfall-Apotheke. Der Verein für Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentä-
ler (VaeF) betreibt eine Website (www.vaef.ch), welche interessante Informa-
tionen anbietet. Sie bietet auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den 
Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für Gesundheitsbelange im Ber-
zirk Waldenburg werden.  

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wie bereits in vergangenen Jahren kann zur Bewässerung Wasser vom „alten“ 
Hydranten (Nr. 4) bei der Einfahrt zum Grubenackerweg bezogen werden.  
Der Hydrant ist mit Hahn und Schlauch ausgerüstet. 
 
Achtung, dies ist KEIN Trinkwasser! 
 
Gemeinderat Ziefen  

 



 

 

Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend, sowie an Sonn- und allgemeinen 
Feiertagen/ Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 
Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern zu intervenieren, welche 
ihren Rasen über die Mittagszeit, am späten Abend oder gar an Sonn- und allgemeinen Feiertagen mähen. 
Die Gemeinde Ziefen hat kein Polizeireglement, in welchem die Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden. 
Der Gemeinderat möchte auch kein solches Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, dass der gesunde 

Menschenverstand und die Rücksichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein Reglement 
erzwungen werden kann. Deshalb der Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: 
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und verzichten Sie auf das Rasenmähen wäh-

rend der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten Abend, sowie selbstverständlich an 
Sonn- und allgemeinen Feiertagen. Wenn jemand trotzdem seinen Rasen zu einer „unmögli-

chen“ Zeit mäht, nehmen Sie bitte mit dem Nachbarn bzw. der Nachbarin Kontakt auf und 
teilen Sie Ihr Missfallen direkt und höflich mit. Vielleicht war sich die betreffende Person 

der unerwünschten Störung gar nicht bewusst. 
 

Betreffend das Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss 
§20 der Verordnung zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im 

Siedlungsgebiet verbrannt werden dürfen. Darunter fallen auch Holzab-
fälle, Baumschnitt etc. 
 

 
 
 
1. August - Nichts für feine Ohren… 
 

Wir bitten darum,  

Feuerwerkskörper 

nur am 1. August  

und nur innerhalb des Siedlungsgebietes 

an den Himmel zu zaubern und nicht Tage vor- oder nachher. 
 
Wir appellieren an Ihre Fairness und danken Ihnen für Ihre Rücksichtnahme 
auf Nachbarschaft und empfindliche Haus-, Nutz- und Wildtier-Ohren. 
 
Wir wünschen allen Einwohnern und Einwohnerinnen 
eine fröhliche 1. August-Feier. 
 
Gemeinderat Ziefen 
 
 
 

Jagdstatistik Jagdrevier Ziefen 1.04.2016 - 31.03.2017 
 
Erlegtes Wild Im Strassenverkehr überfahrenes Wild 
 
13 Rehböcke 1 Rehböck 
  8 Rehgeissen 3 Rehgeissen 
  8 Wildschweine 2 Rehkitze 
13 Füchse 5 Füchse 
12 Dachse 4 Dachse 
  1 Steinmarder 2 Steinmarder 
 
2 Rehkitze vermäht 
 
3 Rehe vom Luchs gerissen  



 

 

 
 

 
  

Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) 

 

KESB Frenkentäler 

Postfach 262 
Hauptstrasse 22 
4416 Bubendorf 
Tel. 061 599 85 50 
Fax 061 599 85 51 
frenkentaeler@kesb-bl.ch 

Kontakt betreffend Ruhe und  
Ordnung 

 
 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr direkt 061 935 95 95 
 
Montag bis Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr direkt 061 935 95 95 
 
Montag bis Freitag von 17.00 bis 08.00 Uhr sowie an den Wochenenden 
und Feiertagen Tel. 061 553 35 35 
 
 

Asylbetreuung bei Anliegen und 
Fragen 

Convalere AG 

Telefon:  061 500 10 50 
 

Fernsehgenossenschaft Störungsnummer 
Telefon: 061 821 00 10 

Gesamthärte 
Trinkwasser 

 

Messdatum: 18.07.2017 – Leitungswasser 
Deutscher Härtegrad: ca. 10° d / Französischer Härtegrad: ca. 18°f 

Mitteilungsblatt 
2017 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 
Freitag, 25. August 2017 Mittwoch, 16. August 2017 
Freitag, 29. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017 
Freitag, 27. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017 
Freitag, 24. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017 
Freitag, 22. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017 

�Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät 
eingereichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

 
 
Veranstaltungsbewilligung im Wald 
 
Das Amt für Wald beider Basel hat nach Vernehmlassung bei den betroffenen Gemeinden und kantonalen Fachstel-
len die Bewilligung für die Durchführung der  

 

BLKB Bike Challenge 2017 
mit ca. 250 Teilnehmenden 
vom Samstag, 19. August 2017  
 
gemäss Dekret des Landrates über die Bewilligung für Veranstaltungen im Wald, vom 11. Juni 1998 
(SGS 570.1), in den Gemeinden Muttenz, Pratteln, Frenkendorf, Liestal, Seltisberg , Bubendorf, Lau-
sen, Ramlinsburg, Zunzgen, Hölstein, Diegten, Bennw il, Oberdorf, Niederdorf, Titterten, Liedertswil, 
Reigoldswil, Lauwil, Bretzwil, Münchenstein, Ziefen , Lupsingen sowie Gemeinden im Kanton Solo-
thurn mit Auflagen erteilt. 



 

 

 
 

 
 
  

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

 

Zuzüge 

Koch Chirstoph 

Kirchgasse 9, 4417 Ziefen 

 

Leibundgut Stephan & Annelise mit Elia und Lina 

Im Baumgarten 1, 4417 Ziefen 

 

Grüter Laura 

Kirchgasse 9, 4417 Ziefen 
 

Wegzüge 

Hug Patricia 

Hintermatt 16, 4417 Ziefen 

 

Tasdemir Serap 

Hauptstrasse 50, 4417 Ziefen 

 

Geburten  

Condurache Lavinia, 24.04.2017 

Hof Weid 204, 4417 Ziefen 

 

Thönen Valentin, 18.06.2017 

Hauptstrasse 106, 4417 Ziefen 

 

Grundbuch 

 
Urteil. Parz. 2301: 166 m² mit Gartenhaus, Wohnhaus mit Wintergarten, Büntenackerweg 19, Gartenanlage, 
übrige befestigte Flächen "Gärtli". Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Locher-Ruesch Nicole Tanja, 
Ziefen; Locher Matthias Andreas, Kaiseraugst), Eigentum seit 30.3.2009. Erwerber: Locher-Ruesch Nicole Tanja, 
Ziefen  
 
Kauf. Parz. 1740: 11744 m² mit Widenmattbächli, Acker, Wiese, Weide "Ganshardt". Veräusserer: Gisin Hans, 
Reigoldswil, Eigentum seit 29.2.1988. Erwerber: Gisin Patrick, Reigoldswil 
 
Urteil. Parz. 2301: 166 m² mit Gartenhaus, Wohnhaus mit Wintergarten, Büntenackerweg 19, Gartenanlage, 
übrige befestigte Flächen "Gärtli". Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Locher-Ruesch Nicole Tanja, 
Ziefen; Locher Matthias Andreas, Kaiseraugst), Eigentum seit 30.3.2009. Erwerber: Locher-Ruesch Nicole Tanja, 
Ziefen 
 

Baugesuche 

 
Nr. 1154/2017. Bauherrschaft: Bodenmann Stephan, Hof Halde, 4417 Ziefen. Projekt: Umbau Wohnhaus / Fa-
saandenänderung / Kamin für Holzheizung / Vordach, Parzelle Nr. 1161, Hof Halde 218. Projektverantwortliche 
Person: Wahl Heinz, Hauptstrasse 80, 4416 Bubendorf. Das Bauvorhaben liegt ausserhalb der Bauzonen und / 
oder bedarf einer Rodungsbewilligung  
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum Ortschaft Strasse Fahrtrichtung 
V max 
km/h 

Kontrollzeitraum Anz. 
FZ 

Übertretungen 

von  bis Anzahl In % 

20.6.2017 Ziefen Hauptstrasse 
Reigoldswil | 
Bubendorf 

50 08.26 09.26 260 19 7.3% 

Kontrollstunden 1:00 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion 

 Mitteilungsblatt ein. 
 

Mo 31. Juli Ab 18.00 Uhr 1. August Feier, Verein für Heimatpflege Eienschulhaus 

Mi 09. August 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Di 15. August  ab 12.00 Uhr Mittagstisch Reise, Frauenverein Mehrzweckraum 

Sa 19. August  Baselbieter Bike Challenge 2017 
(http://www.bikefestival-basel.ch/)  

 

Di 22. August 19.00 - 22.00 Uhr Nothilfekurs, Samariterverein Mehrzweckraum 

Mi 23. August 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Sa 26. August 08.30 - 16.30 Uhr Nothilfekurs, Samariterverein Mehrzweckraum 

Di 29. August  ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Do 31. August 18.00 – 19.30 Uhr 3. Letzte Oblig. Übung, Schützengesellschaft Schiessanlage 

Schulferien  
01.07.2017 – 13.08.2017 Sommer 

30.09.2017 – 15.10.2017 Herbst 

23.12.2017 – 07.01.2018 Weihnachten 

10.02.2018 – 25.02.2018 Fasnacht 

24.03.2018 – 08.04.2018 Frühjahr 

30.06.2018 – 12.08.2018 Sommer 

HAUPTABTEILUNG VERKEHRSSICHERHEIT 
 

 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und  
wir freuen uns, wenn diese rege benützt werden. 
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie  
Sie sie anzutreffen wünschen: Sauber 
 
Besten Dank! 



 

 

  



 [Ref. Kirche]  



  



  



 

 [Ref. Kirche]   



 [Chrischona Gemeinde]



[Chrischona Gemeinde]  



 

  



   



 
  



[Inserat Verein für Heimatpflege]   



 

 

 
Zahnteam Wasserfallen Reigoldswil 

 
Wir gratulieren unserer Lehrtocher Elena Probst 
zu Ihrer im Rang bestandenen Ausbildung als 

Dentalassistentin. Sie wird uns noch ein weiteres 
Jahr unterstützen um anschliessend Ihre Ausbil-

dung zur Dentalhygienikerin zu beginnen. 
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